
                  Anlage 1 
Anregungen Träger öffentlicher Belange (Offenlage) 
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Nr. 
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1. 07.01.2014 

 
 

Unitymedia NRW GmbH Keine Einwände 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich 
im Planbereich Versorgungsanlagen 
befinden und dass hier die Kabel-
schutzanweisungen zu beachten sind. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. Eine Abwägung entfällt 

Kenntnisnahme 

2. 08.01.2014 NetCologne GmbH Es wird mitgeteilt, dass keine Anlagen 
vorhanden sind und Planungen nicht 
vorliegen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. Eine Abwägung entfällt 

Kenntnisnahme 

3. 
 

08.01.2014 Westnetz GmbH Es wird mitgeteilt, dass keine Anlagen 
vorhanden sind und Planungen nicht 
vorliegen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. Eine Abwägung entfällt 

Kenntnisnahme 

4. 09.01.2014 Bezirksregierung Düsseldorf - 
Kampfmittelbeseitigungsdienst

Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Luftbildauswertung Hinweise auf ver-
mehrte Kampfhandlungen im Plange-
biet liefert. Es wird deshalb eine Über-
prüfung der zu überbauenden Flächen 
empfohlen. 

Erfolgen zusätzlicher Erdarbeiten mit 
erheblichen mechanischen Belastun-
gen wie Rammarbeiten, Pfahlgründun-
gen etc. wird eine Sicherheitsdetektion 
empfohlen. 

Es wird weiterhin darauf verwiesen, 
dass Teilbereiche bereits ausgewertet 
worden sind (Stellungnahme 22.5-3-
5382032-258/10 vom 28.09.2010).  

Es wird eine geophysikalische Unter-
suchung vor Baubeginn beauftragt. 

Der Hinweis zum Verhalten bei Erd-
arbeiten wird als Hinweis in den Be-
bauungsplan übernommen. 

Den Anregungen wird gefolgt. 
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5. 13.01.2014 Amprion GmbH Es wird mitgeteilt, dass keine Anlagen 
vorhanden sind und Planungen nicht 
vorliegen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. Eine Abwägung ent-
fällt. 

Kenntnisnahme 

6. 15.01.2014 Landesbetrieb Straßenbau 
NRW, Regionalniederlassung 
Ville-Eifel, Euskirchen 

Keine Bedenken 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
geprüft wird, ob Schutzmaßnahmen 
gegen Verkehrslärm auf der A 565, L 
123 oder L 158 erforderlich sind. Evtl. 
notwendige Maßnahmen gehen zu 
Lasten der Stadt Meckenheim. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen.  

Da das gesamte umliegende Gebiet 
mit Wohnungsbau und anderen Nut-
zungen bebaut ist, wird davon aus-
gegangen, dass für die geplanten 
Nutzungen keine zusätzlichen 
Schutzmaßnahmen erforderlich wer-
den.  

Kenntnisnahme 

7. 20.01.2014 Regionalgas Euskirchen 
GmbH & Co. KG 

Es wird mitgeteilt, dass keine Beden-
ken bestehen. 

Eine zentrale Erdgasversorgung kann 
über die vorhandene Versorgungslei-
tung in der Königsberger Straße oder 
im Siebengebirgsring sichergestellt 
werden. 

Bei Interesse kann auch ein sinnvoller 
Einsatz erneuerbarer Energien geprüft 
werden.  

Auf das Merkblatt „Baumstandorte und 
unterirdische Ver- und Entsorgungslei-
tungen“ wird hingewiesen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

8. 28.01.2014 Rhein-Sieg-Kreis Immissionsschutz: Es wird empfohlen, 
ein Schallgutachten erstellen zu las-
sen. 

Abfallwirtschaft: Der Einbau von Re-
cyclingbaustoffen ist nur nach vorher-
gehender wasserrechtlicher Erlaubnis 
zulässig. 

Es wird empfohlen, den Hinweisen 
nicht zu folgen.  
In der Vergangenheit kam es durch 
die Lärmbelästigung bei abendlichen 
Veranstaltungen zu massiven An-
wohnerbeschwerden. Diese Be-
schwerden beziehen sich auf Lärm 
durch Musikdarbietungen aber auch 
auf Lärm durch die Parkplatznutzung. 

Der Empfehlung wird nicht 
entsprochen. Der Schall-
schutz wird durch die neue 
Baukörperstellung des ge-
planten Rathauses deutlich 
verbessert. Durch das ge-
plante neue Rathaus werden 
keine zusätzlichen Lärmemis-
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Das im Rahmen der Baureifmachung 
der Grundstücke anfallende bau-
schutthaltige oder organoleptisch auf-
fällige Bodenmaterial (z. B. aus Bo-
denauffüllungen) ist ordnungsgemäß 
zu entsorgen. Die Entsorgungswege 
des abzufahrenden Bodenaushubs 
sind vor der Abfuhr dem Rhein-Sieg-
Kreis, Sachgebiet "Gewerbliche Ab-
fallwirtschaft", anzuzeigen. Dazu ist die 
Entsorgungsanlage anzugeben oder 
die Wasserrechtliche Erlaubnis (An-
zeige) der Einbaustelle vorzulegen.  

Einsatz erneuerbarer Energien: Es 
wird angeregt, bei der Änderung des 
Bebauungsplanes auch die Energieef-
fizienz möglicher Baumaßnahmen zu 
berücksichtigen und den Einsatz er-
neuerbarer Energien zur dezentralen 
Erzeugung von Wärme und Strom im 
Baugebiet zu prüfen. 

Gemäß § 1a Abs. 5 BauGB soll den 
Erfordernissen des Klimaschutzes so-
wohl durch Maßnahmen die dem Kli-
mawandel entgegenwirken, als auch 
durch solche, die der Anpassung an 
den Klimawandel diene, Rechnung 
getragen werden. 

 

Natur- und Landschaftsschutz: Es wird 
darauf hingewiesen, dass bei großflä-
chigen Verglasungen von Gebäuden 
geeignete Vogelschutzmaßnahmen 
vorzusehen sind. 

Das zu bebauende Grundstück liegt 
zwischen der Jungholzhalle und ei-
ner jenseits des Siebengebirgsrings 
gelegenen Wohnbebauung. Teil die-
ses Verfahrens ist die -auch schall-
schutztechnische- Sanierung der 
Jungholzhalle. Trotzdem soll auch 
durch die Positionierung des neuen 
Rathauses das Problem der 
Schallausbreitung von der Schall-
quelle (Jungholzhalle und Parkplatz) 
in Richtung der Wohnbebauung 
nordöstlich des Siebengebirgsrings 
gelöst werden. Auf Grund der be-
schriebenen Schallemissionsproble-
matik muss durch die Ausformung 
des Gebäudevolumens und die An-
ordnung des Gebäudes innerhalb der 
zur Bebauung freigegebenen Fläche 
- unter Berücksichtigung notwendiger 
Grenzabstände und sonstiger bau-
rechtlicher Belange dahingehend 
erfolgen, den maximalen Lärmschutz 
der Anwohner zu gewährleisten. In-
sofern werden die Belange des 
Lärmschutzes berücksichtigt, eine 
weitere Begutachtung wird zum der-
zeitigen Zeitpunk nicht als erforder-
lich eingestuft.  
 

sionen entstehen, die eine 
Begutachtung erforderlich 
machen. 
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Im Hinblick auf die Beseitigung von 
Gehölzen § 39 BNatschG zu beachten 
ist und bei Durchführung der Bauarbei-
ten für den Schutz verbleibender Bäu-
me Sorge zu tragen ist. Hierbei ist die 
DIN 18920 zu beachten. 

9. 28.01.2014 Polizeipräsidium Bonn - 
Städtebauliche Kriminalprä-
vention 

Es wird auf die Checkliste zur Krimi-
nalprävention hingewiesen.  

Weiterhin wird empfohlen, die Zulas-
sung von Hausmeisterwohnungen zu 
prüfen. 

Beim Umbau der Jungholzhalle und 
beim Rathausneubau sollten die Fas-
saden mit graffitiabweisenden Oberflä-
chen behandelt werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen und in das weitere Ver-
fahren eingebracht.  

Eine Hausmeisterwohnung ist im Be-
bauungsplan zulässig.  

Der Hinweis zur Fassadengestaltung 
wird an die Projektbewerber weiter-
gegeben.  

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen und im 
weiteren Verfahren entspre-
chend behandelt.  

10. 28.01.2014 RWE Deutschland AG Es wird mitgeteilt, dass Anlagen vor-
handen sind, die bei den weiteren Pla-
nungen zu berücksichtigen sind.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen.  

Kenntnisnahme und Beach-
tung bei der weiteren Pla-
nung. 

11. 29.01.2014 Erftverband, Bergheim  Es wird darauf hingewiesen, dass kei-
ne Bedenken erhoben werden. 

Die exakte Grundwassersituation kann 
nur anhand einer Sondierung vor Ort 
ermittelt werden. 

Es wird auf die Möglichkeiten der 
Sammlung und Nutzung des Nieder-
schlagswassers sowie auf Dachbegrü-
nung hingewiesen.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

12. 29.01.2014 Zweckverband Naturpark 
Rheinland 

Es wird mitgeteilt, dass grundsätzlich 
keine Bedenken bestehen. 

Die vorrangigen Ziele des Naturparks 
Rheinland sollen nicht beeinträchtigt 
werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen und beachtet. 

Kenntnisnahme 



 
13. Von den nachstehenden Trägern öffentlicher Belange liegen Stellungnahmen vor, 

Anregungen und Bedenken wurden jedoch nicht mitgeteilt: 
 
- Polizeipräsidium Bonn -Verkehrsangelegenheiten- 
- Wahnbachtalsperrenverband, Siegburg 
- Wehrbereichsverwaltung Düsseldorf 
- AbfallLogistik Rhein-Sieg GmbH, Siegburg 
- Gemeinde Alfter 
- Stadt Rheinbach 
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